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Itaque , quod Apollo  Pythius  oraculum  edidit, Spar-
tani nulla  re  alia  nisi  avaritia  esse perituram,  id 
videtur non solum Lacedaemoniis,  sed etiam  omnibus 
opulentis  populis  praedixisse (Cie. off. 2, 77). 
Dem Andenken aller, denen das Leben aus Furcht 
vor Unbequemlichkeit oder Minderung der „Lebens-
qual i tät" (des Wohlstandes) genommen wurde. 





Vorwort 

Mit der Herausgabe der in diesem Sammelband vereinigten fünf  Bei-
träge zu Problemen des Schutzes menschlichen Lebens bin ich wieder-
holten Anregungen oder Bitten von Freunden gefolgt. Allerdings hat 
sich die Realisierung des Planes als sehr schwierig erwiesen. In den 
zu verschiedenen Zeiten und aus verschiedenen Anlässen verfaßten 
Beiträgen habe ich den gleichen Fragenkomplex zwar unter verschie-
denen Gesichtspunkten, aber doch immer wieder behandelt. Dies mach-
te es naturgemäß notwendig, immer wieder auf Elemente früherer 
Beiträge zurückzugreifen.  Während die sich daraus ergebenden Wie-
derholungen in den einzelnen an ganz verschiedenen Stellen publizier-
ten Beiträgen nicht stören, werden sie untragbar, wenn sie in einem 
Sammelband zusammenkommen. Weil aber Elemente früherer  Bei-
träge in spätere häufig so aufgenommen wurden, daß sie aus dem Auf-
bau der Argumentation nicht einfach herausgelöst werden konnten, 
ließen sich auch die Wiederholungen nicht einfach ausschalten. Es wäre 
sonst der Aufbau der jeweiligen Argumentation auseinandergefallen. 
Ich habe das Problem teilweise mi t Verweisungen zu lösen versucht, 
aber eine restlos befriedigende Lösung ließ sich oft nicht finden. 

Aus den fünf  nicht einheitlichen Beiträgen ließ sich kein einheit-
liches Buch in dem Sinne machen, wie es bei einer systematischen Dar-
stellung aller Probleme „aus einem Guß" erwartet werden dürfte,  die 
in den einzelnen Beiträgen behandelt oder auch nur berührt wurden. 
Weil aber die einzelnen Beiträge jeweils Teilaspekten einer überaus 
komplexen Problematik gelten, ergänzen sie sich gerade deswegen. 
Daher ergeben sie zusammen doch, wie ich hoffe,  ein Bi ld von der 
außerordentlichen Tragweite der gesetzgeberischen Maßnahmen auf 
dem Gebiete des Schutzes menschlichen Lebens. 

In dem jeweiligen Rahmen der einzelnen Beiträge war es bereits 
nicht möglich, das einschlägige Schrifttum vollständig zu verarbeiten. 
In diesem Band konnte seither erschienenes Schrifttum nur ausnahms-
weise ergänzt werden. Das behandelte Schrifttum, in dem wieder zahl-
reiche weitere Hinweise enthalten sind, und die Quellen habe ich je-
doch durch ein Abkürzungsverzeichnis und durch Register leichter zu-
gänglich zu machen versucht. Der Antrag der Salzburger Landesregie-
rung vom 15. März 1974 „auf Aufhebung des § 97 Abs. 1 Ζ. 1 des Straf-
gesetzbuches, BGBl Nr. 60/1974, wegen Verfassungswidrigkeit",  die zu 
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diesem Antrag von der österreichischen Bundesregierung erstattete 
„Äußerung" vom 21. Mai 1974 sowie die Stellungnahme der Salzbur-
ger Landesregierung „zur Äußerung der Bundesregierung" vom 9. Sep-
tember 1974 sind in den Anhängen A—C als Dokumentation abge-
druckt. 

Für die Herausgabe der hier neuerlich vorgelegten Beiträge in die-
sem kleinen Sammelband bin ich dem Verlag Duncker & Humblot zu 
besonderem Dank verpflichtet.  Vielleicht vermag diese Neuvorlage 
manche Zusammenhänge klarer in das Bewußtsein zu heben, vor allem 
die Tatsache, daß menschliches Leben ein unteilbarer Wert ist und daß 
seinem Schutz in jeder Gesellschaft eine fundamentale Bedeutung zu-
kommt. 

Salzburg, im Dezember 1981 

Wolfgang  Waldstein 
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Einleitung 

I m Zuge der Vorbe re i tungen zur E i n f ü h r u n g eines neuen Strafgesetz-
buches i n Österreich setzten Best rebungen ein, be i dieser Gelegenhei t 
den Schutz menschl ichen Lebens f ü r die ersten d re i Mona te der Schwan-
gerschaft  fa l len zu lassen (Fr is tenlösung) 1 . D ie schwerwiegenden recht-
l ichen Konsequenzen e iner solchen Maßnahme, die an d ie Grund lagen 
einer Rechtsgemeinschaft r ü h r e n u n d diese we i tgehend i n Frage ste l -
len, haben m ich zunächst dazu veran laßt , d ie Rechtsste l lung ungebo-
rener K i n d e r näher zu untersuchen 2 . A m 29. November 1973 ha t der 
N R dann w i r k l i c h m i t 93 gegen 88 S t i m m e n — a l len gewicht igen recht-
l ichen Bedenken z u m Tro tz — die Fr is ten lösung beschlossen. Ich habe 
damals gleich zu zeigen versucht, daß d ie Fr is ten lösung e inen Ver fas-
sungsbruch dars te l l t 3 . A u s diesen Vora rbe i ten s ind sodann b is 1981 
jene f ün f  Be i t räge hervorgegangen, die i m fo lgenden etwas überarbe i -
te t wiedergegeben sind. 

1 Zur gesamten Entwicklung eingehend JR. Sagmeister,  Fristenlösung, wie 
kam es dazu? (1981), bes. 47 ff.  Unmit te lbar auslösendes Moment war der 
auf dem 21. Bundesparteitag der SPÖ 1972 in Vi l lach angenommene „Ant rag 
des Bundesfrauenkomitees",  der unter anderem folgende Formul ierung ent-
hiel t : „Die derzeit inhumanen Strafbestimmungen gegen die Schwanger-
schaftsunterbrechung sind i m Zuge der Gesamterneuerung des österreichi-
schen Strafrechts  so zu gestalten, daß unbeschadet der in der Regierungs-
vorlage vorgeschlagenen Indikationenlösung der Konf l ikts i tuat ion der Frau 
durch Gewährung eigener  Entscheidungsfreiheit  innerhalb eines medizinisch 
vertretbaren Zeitraumes vollends Rechnung getragen w i r d " ; Protokol l des 
Parteitages 252; Hervorh. von mir . Der Antrag wurde von über 550 stimmbe-
rechtigten Delegierten bei nur „zehn Gegenstimmen" (Protokoll 204) ange-
nommen. Nach der Stellungnahme des „Genossen Wiche", die der Abst im-
mung vorausging, dürf ten die Gegenstimmen wenigstens teilweise daher 
rühren, daß der „Ant rag der Frauenkonferenz,  sosehr er zu loben ist, . . . zu 
wenig konkret" war (Protokoll 204). Außerordentlich aufschlußreidi  sind 
auch die Ausführungen von Dr. Ch. Broda  zum Problem der Schwanger-
schaftsunterbrechung (Protokoll 71 ff.).  Dem Parteitag lagen noch 15 weitere 
Anträge betreffend  eine Abänderung des damaligen § 144 des Strafgesetzes 
vor, die jedoch nach Annahme des Antrages des Bundesfrauenkomitees „dem 
K lub der sozialistischen Abgeordneten mi t dem Auf t rag zugewiesen" w u r -
den, „sie i m Sinne des angenommenen Antrages der Bundesfrauenkonfe-
renz zu prüfen" (Protokoll 204). 

2 Den Anfang bildete ein Vortrag im Rahmen des Aud i to r ium Academi-
cum der Salzburger Volkshochschule im März 1973, der in „Entscheidung" 39 
(1973/11) 6—12 veröffentl icht  wurde. 

3 „Die Furche" vom 15. Dezember 1973, S. 13. 

2 Waldstein 



18 Einlei tung 

Im ersten dieser Beiträge „Zur Rechtsstellung ungeborener Kinder" 
für die FS Eckert4 hatte ich zunächst die „Rechtsstellung ungeborener 
Kinder im römischen Recht" etwas näher untersucht. Dies erwies sich 
als notwendig, wei l ich hatte feiststellen müssen, daß der nasciturus-Satz, 
der auch in den § 22 ABGB eingegangen ist, in Unkenntnis des histori-
schen Befundes oder auch trotz Kenntnis wider besseres Wissen ver-
schiedentlich allein auf Vermögensrechte des noch ungeborenen K in-
des bezogen wurde. Die daran anknüpfende Untersuchung der „Rechts-
stellung ungeborener Kinder im modernen Recht" habe ich in einer 
eingehenderen Auseinandersetzung mi t dem Erkenntnis des VfGH 
über die Fristenlösung in einem Beitrag für die JB1 nochmals aufge-
griffen  und teilweise zu vertiefen versucht. Es erschien mir daher zur 
Vermeidung von Wiederholungen zweckmäßig, aus dem Beitrag zur 
FS Eckert nur den historischen Teil aufzunehmen, für die modernrecht-
liche Lage jedoch den aus den JB1. Manche Ausführungen, die im 
modernrechtlichen Teil des Beitrages zur FS Eckert enthalten sind und 
in den Beitrag für die JB1 nicht aufgenommen wurden, habe ich in 
Anmerkungen zu diesem Beitrag aufgenommen. Zuletzt habe ich in 
einem Vortrag bei einem Internationalen pädiatrischen Symposion über 
„Die Gefährdung des Kindes heute" im März 1981 in Innsbruck „Das 
Recht des ungeborenen Kindes auf sein begonnenes Leben" nach der 
geltenden Rechtslage nochmals kurz darzustellen versucht. Allgemei-
nen Fragen des Rechtes auf Leben gil t der Beitrag „Das Recht auf 
Leben bei Pius XI I . " zum Gedächtnisband für Pius XI I . Schließlich 
habe ich auch noch den mi t den Problemen des Lebensrechtes verbun-
denen Aspekt der Verantwortung des Politikers und der Grenzen staat-
licher Legit imität in einem Beitrag zur FS für Altlandeshauptmann 
Hans Lechner  eingehender zu behandeln versucht. 

Nachdem der österreichische NR die Fristenlösung beschlossen hatte, 
stellte die Salzburger Landesregierung am 15. März 1974 den Antrag 
„auf Aufhebung des § 97 Abs. 1 Ζ. 1 des Strafgesetzbuches" 1974 „we-
gen Verfassungswidrigkeit" 5. Während das deutsche BVfG 1975 die 
Fristenlösung in der Bundesrepublik für verfassungswidrig  erklärte, 
hat der österreichische VfGH mi t seinem Erkenntnis vom 11. Oktober 
1974 dem „Antrag der Salzburger Landesregierung, § 97 Abs. 1 Ζ. 1 . . . 
( . . . StGB) wegen Verfassungswidrigkeit  aufzuheben, . . . keine Folge 
gegeben"6. Dies ist vielfach so verstanden worden, als wäre die von der 

4 Dort 477—513. 
5 Der Antrag der Salzburger Landesregierung ist in seinen wesentlichen 

Teilen abgedruckt in EuGRZ 1 (1974) 57 ff.,  ganz wiedergegeben unten 
Anhang A. 

6 Das Ur te i l des BVfG ist abgedruckt i n NJW 28 (1975) 573 ff.  und in 
EuGRZ 2 (1975) 126 ff.  Das Erkenntnis des V fGH ist teilweise abgedruckt 
in EuGRZ 2 (1975) 74 ff.  und in VfSlg 7400, dazu unten Anm. 42. 



Einlei tung 

Salzburger Landesregierung angefochtene Bestimmung des § 97 Abs. 1 
Ζ. 1 des StGB 1974 tatsächlich nicht verfassungswidrig.  So hat etwa 
Richard Novak  in seinem kritischen Kommentar zu diesem Erkenntnis 
vorweg zugestanden, die „Verfassungsmäßigkeit  der sog. ,Fristenlösung' 
ist damit bestätigt worden" 7 . Christian  Broda  hat nach dem Bekannt-
werden der entgegengesetzten Entscheidung des deutschen Bundesver-
fassungsgerichts festgestellt, „daß das westdeutsche Grundgesetz an-
dere Voraussetzungen als die österreichische Verfassung biete"8. 

Damit sind grundsätzliche Fragen aufgeworfen,  die noch vieler Un-
tersuchungen und Überlegungen im einzelnen bedürfen. Sie betreffen 
die Grundlagen der Rechtsordnung schlechthin, ihren Sinn, die Metho-
den zur Ermit t lung dessen, was jeweils einer gegebenen Rechtsordnung 
entspricht oder nicht entspricht, vor allem aber die Stellung der 
menschlichen Person in der Rechtsordnung überhaupt. Des weiteren 
geht es um den Sinn einer staatlichen Gemeinschaft, um die Aufgaben 
des Staates ganz allgemein und schließlich um den Sinn einer Ver-
fassungsgerichtsbarkeit. 

Al le diese Fragen sind nicht nur solche einer jeweils gegebenen posi-
t iven Rechtslage. Sie sind aber deswegen für eine konkrete Entschei-
dung eines Höchstgerichtes in einer Frage von so weittragender Be-
deutung wie die Frage des Schutzes menschlichen Lebens nicht irrele-
vant. Sie sind zudem rationaler Erwägung zugänglich und nicht nur 
Fragen einer weltanschaulichen Position. Es stehen zu ihrer Beantwor-
tung nicht nur rechtstheoretische, rechtsphilosophische und einfach 
rechtswissenschaftliche Instrumentarien zur Verfügung, sondern auch 
rechtshistorische Erfahrungen,  die ganz verschiedene Kulturkreise um-
fassen. 

Es konnten in den folgenden Beiträgen freilich jeweils nur einige 
Teilfragen der komplexen Problematik behandelt werden. Für die Be-
antwortung der Frage, ob die „Fristenlösung" im Hinblick auf die 
Rechtsstellung ungeborener Kinder tatsächlich „verfassungsmäßig" ist, 
trägt der historische Befund wichtige Gesichtspunkte bei. Daher ist 
hier zunächst eine kurze Darstellung der Rechtsstellung ungeborener 
Kinder in jener Rechtsordnung wiedergegeben, auf welcher unsere gel-
tende Rechtsordnung weithin aufbaut, nämlich im römischen Recht. 

7 EuGRZ 2 (1975) 197; so auch fast durchwegs die Pressekommentare, vgl. 
etwa die SN vom 15. Februar 1975, S. 12: „Fristenlösung nicht gleichheits-
widr ig" . 

8 SN vom 26. Februar 1975, S. 2. Vgl. dagegen D. Gr imm, JB1 98 (1976) 74, 
dazu unten bei Anm. 45. Zu den verschiedenen höchstgerichtlichen Entschei-
dungen allgemein auch H. Reis,  Juristenzeitung 36 (1981) 738 mi t weiteren 
Hinweisen. 
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